
Abwägung zum Bebauungsplan Nr. 075 „Bürgerhaus Gierath/Gubberath, Gubberather Straße“  
hier: Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB – Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 

Nr. Behörde Stellungnahme Abwägung Beschlussvorschlag 

1. Bau- und Liegen-

schaftsbetrieb NRW, NL 

Düsseldorf 

- - - 

2. Bezirksregierung Arns-

berg - Abt. 6 

Bergbau und Energie in 

NRW 

Zu den bergbaulichen Verhältnissen erhalten Sie folgende Hinweise: 

Das Plangebiet liegt über dem auf Braunkohle verliehenen Bergwerksfeld 

"Elsen 2", im Eigentum der RV Rheinbraun Handel und Dienstleistungen 

GmbH, hier vertreten durch die RWE Power AG, Abt. Liegenschaften und 

Umsiedlung in 50416 Köln. 

 

Der Planungsbereich ist nach den hier vorliegenden Unterlagen (Diffe-

renzenpläne mit Stand: 01.10.2016 aus dem Revierbericht, Bericht 1, Aus-

wirkungen der Grundwasserabsenkung, des Sammelbescheides - Az.: 

61.42.63 -2000-1 -) von durch Sümpfungsmaßnahmen des Braunkohlen-

bergbaus bedingten Grundwasserabsenkungen betroffen. Für die Stellung-

nahme wurden folgende Grundwasserleiter (nach Einteilung von Schneider & 

Thiele, 1965) betrachtet: Oberes Stockwerk, 9B, 8, 7, 6D, 6B, 2 -5, 09, 07 

Kölner Scholle, 05 Kölner Scholle. 

 

Folgendes sollte berücksichtigt werden: 

 

Die Grundwasserabsenkungen werden, bedingt durch den fortscheitenden 

Betrieb der Braunkohlentagebaue, noch über einen längeren Zeitraum wirk-

sam bleiben. Eine Zunahme der Beeinflussung der Grundwasserstände im 

Planungsgebiet in den nächsten Jahren ist nach heutigem Kenntnisstand 

nicht auszuschließen. Ferner ist nach Beendigung der bergbaulichen Sümp-

fungsmaßnahmen ein Grundwasserwiederanstieg zu erwarten. 

 

Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung für den Braunkohletagebau als 

auch bei einem späteren Grundwasserwiederanstieg sind hierdurch bedingte 

Bodenbewegungen möglich. Diese können bei bestimmten geologischen 

Situationen zu Schäden an der Tagesoberfläche führen. Die Änderungen der 

Grundwasserflurabstände sowie die Möglichkeit von Bodenbewegungen 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

 

Die RWE Power AG sowie 

der Erftverband wurden im 

Verfahren beteiligt. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genom-

men. 



sollten bei Planungen und Vorhaben Berücksichtigung finden. 

Ich empfehle Ihnen diesbezüglich, zu zukünftigen Planungen, sowie zu An-

passungs- und Sicherungsmaßnahmen eine Anfrage an die RWE Power AG, 

Stüttgenweg 2 in 50935 Köln, sowie für konkrete Grundwasserdaten an den 

Erftverband, Am Erftverband 6 in 50126 Bergheim, zu stellen. 

 

Ein entsprechender Hinweis wurde bereits in der Begründung unter "7. Was-

serschutz/Grundwasser" und unter "10. Kennzeichnung - 10.2 Grundwasser" 

aufgenommen. 

3. Bezirksregierung Düs-

seldorf: Dez. 53 

Immissionsschutz - 

einschl. anlagenbezoge-

ner Umweltschutz 

Im Rahmen des o.g. Verfahrens haben Sie mich beteiligt und um Stellung-

nahme gebeten. 

 

Hinsichtlich der Belange des Verkehrs (Dez. 25) ergeht folgende Stellung-

nahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt 

 

Hinsichtlich der Belange des Luftverkehrs (Dez. 26) ergeht folgende Stel-

lungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

 

Hinsichtlich der Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenordnung (Dez. 

33) ergeht folgende Stellungnahme: 

Es bestehen seitens des Dezernates keine Bedenken gegen die Planung. 

 

Hinsichtlich der Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) ergeht 

folgende Stellungnahme: 

Gegen die Änderung in dem oben genannten Bereich im Regierungsbezirk 

Düsseldorf bestehen aus meiner Sicht keine Bedenken, da sich im Pla-

nungsgebiet meines Wissens keine Bau- oder Bodendenkmäler befinden, die 

im Eigentum oder Nutzungsrecht des Landes oder Bundes stehen. 

Da meine Zuständigkeiten nur für Denkmäler im Eigentums- oder Nutzungs-

recht des Landes oder Bundes gegeben sind empfehle ich -falls nicht bereits 

geschehen- den LVR -Amt für Denkmalpflege im Rheinland- in Pulheim und 

den LVR -Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland- in Bonn sowie die 

zuständige kommunale Untere Denkmalbehörde zur Wahrung sämtlicher 

denkmalrechtlicher Belange zu beteiligen. 

 

Hinsichtlich der Belange des Landschafts- und Naturschutzes (Dez. 51) 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

 

Das LVR-Amt für Denkmal-

pflege im Rheinland/Pulheim 

und das LVR-Amt für Bo-

dendenkmalpflege im Rhein-

land/Bonn sowie die zustän-

dige kommunale Untere 

Denkmalbehörde wurden im 

Verfahren beteiligt. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genom-

men. 



ergeht folgende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

 

Hinsichtlich der Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52) ergeht folgende Stel-

lungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

 

Hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53) ergeht folgende 

Stellungnahme: 

Der Luftreinhalteplan Grevenbroich befasst sich mit der Vermeidung von 

Feinstaub aus dem Braunkohletagebau  einschließlich der Transport- und 

Verarbeitungsvorgänge. 

Im Jahr 2020 wurden an der Messstelle Grevenbroich-Gustorf (GVGG) bei 

einem Jahresmittelwert für Feinstaub PM10 von 20 µg/m3 vier Überschrei-

tungstage gemessen. Der Jahresgrenzwert liegt bei 40  µg/m3, die Anzahl 

der zulässigen Überschreitungen des Tageswertes bei 35. 

Die vorgesehene Bebauungsplanänderung bzw. Flächennutzungsplanände-

rung hat keinerlei Einfluss auf die Luftschadstoffbelastung in Jüchen. 

 

Hinsichtlich der Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) ergeht folgende 

Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

 

Hinweis: 

Diese Stellungnahme erfolgt im Zuge der Beteiligung der Bezirksregierung 

Düsseldorf als Träger öffentlicher Belange. 

 

Insofern wurden lediglich diejenigen Fachdezernate beteiligt, denen diese 

Funktion im vorliegenden Verfahren obliegt. Andere Dezernate/Sachgebiete 

haben die von Ihnen vorgelegten Unterlagen daher nicht geprüft. 

Dies kann dazu führen, dass von mir z.B. in späteren Genehmigungs- oder 

Antragsverfahren auch (Rechts-)Verstöße geltend gemacht werden können, 

die in diesem Schreiben keine Erwähnung finden. 

 

Bitte beachten Sie die Anforderungen an die Form der TÖB-Beteiligung: 

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/DieBezirksregierung/04_TOEB.html 

und 

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/DieBezirksregierung/04_TOEB_Zustaendi

gkeiten.pdf 



4. Bistum Aachen - - - 

5. Bundesamt für Infra-

struktur, Umweltschutz 

und Dienstleistungen 

der Bundeswehr 

(BAIUDBw) 

Referat Infra I 3 

Durch die oben genannte und in den Unterlagen näher beschriebene Pla-

nung werden Belange der Bundeswehr nicht berührt. 

 

Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage bestehen zu der 

Planung seitens der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine Ein-

wände. 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genom-

men. 

6. Bundesanstalt für Im-

mobilienaufgaben: Spar-

te Portfoliomanagement 

- Träger öffentlicher 

Belange (Nordrhein-

Westfalen) 

- - - 

7. Deutsche Bahn AG: DB 

Immobilien, Region 

West  

- - - 

8. Deutsche Glasfaser 

Holding GmbH 

- - - 

9. Deutscher Wetterdienst - 

PB 24A 

Abt. Finanzen u. Service 

Im Namen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bedanke ich mich als Trä-

ger öffentlicher Belange für die frühzeitige Beteiligung beim Bebauungsplan 

Nr. 075 "Bürgerhaus Gierath/Gubberath, Gubberather Straße" in der Ortslage 

Gierath. 

 

Ihre Planung wurde anhand der zur Verfügung gestellten Unterlagen durch 

unsere Fachbereiche geprüft. 

 

Das geplante Vorhaben beeinträchtigt nicht den öffentlich-rechtlichen Aufga-

benbereich des Deutschen Wetterdienstes. Deshalb werden keine Einwände 

erhoben. 

 

Für Rückfragen stehen Ihnen die Ansprechpartner des DWD gerne zur Ver-

fügung. 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genom-

men. 

10. Deutsche Telekom 

Technik GmbH: Best 

Vielen Dank für Ihr Schreiben. 

 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genom-



Mobile - Richtfunk-

Trassenauskunft 

deutschlandweit 

Derzeit betreiben wir in Gierath keinen Richtfunk und haben deshalb bezüg-

lich unseres Richtfunks keine Einwände oder spezielle Planungsvorgaben. 

 

Die Telekom hat auch bei der Fa. Ericsson Services GmbH weitere Verbin-

dungen angemietet. Die Daten dieser Strecken stehen uns leider nicht zur 

Verfügung. 

 

Wir weisen darauf hin, dass diese Stellungnahme nur für Richtfunkverbin-

dungen des Telekom - Netzes gilt. Bitte beziehen Sie, falls nicht schon ge-

schehen, die Firma Ericsson Services GmbH, in Ihre Anfrage ein. Bitte rich-

ten Sie diese Anfrage an: 

 

Ericsson Services GmbH 

Prinzenallee 21 

40549 Düsseldorf 

 

oder per Mail an 

 

bauleitplanung@ericsson.com 

 

Die Firma Ericsson Services 

GmbH wurde im Verfahren 

beteiligt. 

men. 

11. Deutsche Telekom 

Technik GmbH: Best 

Mobile Rollout FNP 1 

Richtfunk-

Trassenauskunft 

- - - 

12. Deutsche Telekom 

Technik GmbH:  West 

PTI 24 

- - - 

13. Die Autobahn GmbH des 

Bundes: Niederlassung 

Rheinland 

Um die planerischen Voraussetzungen für den Bau des Bürgerhauses inklu-

sive der erforderlichen Stellplätze zu schaffen, ist die Aufstellung des o.a. 

Bebauungsplanes erforderlich. 

 

Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes wird parallel zur 28. 

Änderung des Flächennutzungsplanes vollzogen. 

 

Im Rahmen der 28. Flächennutzungsplanänderung sind Ihnen die grundsätz-

lichen Festlegungen und Belange der Autobahn GmbH des Bundes, Nieder-

lassung Rheinland zur v.g. Bauleitplanung mit Stellungnahme vom 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

 

Die erforderlichen Kompen-

sationsmaßnahmen erfolgen 

innerhalb des Plangebietes. 

Es sind keine planexternen 

Ausgleichsflächen erforder-

lich. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genom-

men. 



02.02.2021 und 23.04.2021 mitgeteilt worden. 

 

Um Wiederholungen zu vermeiden, wird vollinhaltlich auf diese Stellungnah-

men, mit der Bitte um Beachtung auch im vorliegenden Bebauungsplanver-

fahren, verwiesen. 

 

Stellungnahme vom 02.02.2021: 

 

Südlich des Plangebietes verläuft in einer Entfernung von ca. 546 m die Au-

tobahn A 46, Abschnitt 9. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die A 46 gemäß Bedarfsplan für die Bun-

desfernstraßen ausgebaut werden soll: 

&gt; 6-streifiger Ausbau der A 46 vom AD Holz (A44) - bis zum AK Neuss-

West (A57) als Maßnahme des weiteren Bedarfs: 

 

Um die planerischen Voraussetzungen für den Bau des Bürgerhauses zu 

schaffen, ist die 28. Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich, da 

das geplante Vorhaben nicht den Darstellungen des Flächennutzungsplanes 

entspricht. 

 

"Ziel der 28. Änderung ist im südlichen Teilbereich die Ausweisung von Ge-

meinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung Kulturellen Zwecken dienende 

Gebäude und Einrichtungen und im nördlichen Teilbereich die Darstellung 

einer Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage." 

 

Seitens der Autobahn GmbH des Bundes bestehen bei Beachtung der nach-

folgenden Stellungnahme keine grundsätzlichen Bedenken gegen das Vor-

haben. 

 

Gegenüber der Straßenbauverwaltung können weder jetzt noch zukünftig aus 

dieser Planung Ansprüche auf aktiven und/oder passiven Lärmschutz geltend 

gemacht werden. 

 

Die verkehrliche Erschließung des Gebietes erfolgt über die bestehende 

"Gubberather Straße". Ein leistungsfähiger und sicherer Verkehrsablauf bei 

Umsetzung der kommunalen Planung im umliegenden klassifizierten Stra-

ßennetz ist zu gewährleisten. 

 



Hinsichtlich der Maßnahmen zum Ausgleich und zum Ersatz der Eingriffsfol-

gen ist den Unterlagen zu entnehmen, dass die Kompensationsmaßnahmen 

erst im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungsplan Nr. 075) 

festgelegt werden. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch die Festsetzung planexterner Aus-

gleichsflächen eine Betroffenheit von Einrichtungen der Straßenbauverwal-

tung nicht auszuschließen ist. Sofern entsprechende Festsetzungen erfolgen 

sollten, wird um Mitteilung der planexternen Flächen gebeten. 

14. Erftverband Die Inhalte unserer Stellungnahme zur Aufstellung der 28. Änderung des 

Flächennutzungsplanes vom 09.02.2021 sind auch weiterhin zu berücksichti-

gen. Zudem ist bei der Ableitung des anfallenden Niederschlagswassers die 

Gewässerverträglichkeit zu berücksichtigen. 

 

Stellungnahme vom 09.02.2021: 

 

Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens ist die Entwässerungsplanung darzu-

stellen. Die Entwässerung muss den Hochwasserschutz sowie die Gewäs-

serverträglichkeit berücksichtigen. 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

 

Im Rahmen der Aufstellung 

des Bebauungsplans wurden 

Aussagen zur Entwässerung 

getroffen. Das Nieder-

schlagswasser kann mithilfe 

von technischen Maßnah-

men (Pumpen) im Gubbe-

rather Sod entwässert wer-

den oder, sofern die Einlei-

tung in den Gubberather Sod 

aus wirtschaftlichen Ge-

sichtspunkten nicht realisier-

bar ist, in den Mischwasser-

kanal in der Gubberather 

Straße eingeleitet werden. 

Diese Entscheidung erfolgt 

im Rahmen der Ausfüh-

rungsplanung. 

 

Der Geltungsbereich des 

Bebauungsplans liegt nicht 

innerhalb von festgesetzten 

Überschwemmungsgebieten. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genom-

men. 

15. Ericsson Services 

GmbH 

Bei den von Ihnen ausgewiesenen Bedarfsflächen hat die Firma Ericsson 

bezüglich ihres Richtfunks keine Einwände oder spezielle Planungsvorgaben. 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genom-



Richtfunk-

Trassenauskunft 

Bitte berücksichtigen Sie, dass diese Stellungnahme nur für Richtfunkverbin-

dungen des Ericsson - Netzes gilt. 

Bitte beziehen Sie, falls nicht schon geschehen, die Deutsche Telekom, in 

Ihre Anfrage ein. 

Richten Sie diese Anfrage bitte an: 

 

Deutsche Telekom Technik GmbH 

Ziegelleite 2-4 

95448 Bayreuth 

richtfunk-trassenauskunft-dttgmbh@telekom.de 

 

Von weiteren Anfragen bitten wir abzusehen. 

 

Die Deutsche Telekom 

Technik GmbH wurde im 

Verfahren beteiligt. 

men. 

16. Gemeinde Titz: FB 2 - 

Gemeinde- und Struk-

turentwicklung, Wirt-

schaftsförderung 

- - - 

17. Geologischer Dienst 

Nordrhein-Westfalen 

Landesbetrieb 

Zu o. g. Verfahren gebe ich im Rahmen der Beteiligung folgende Informatio-

nen und Hinweise: 

 

Erdbebengefährdung 

 

Es wird auf die Bewertung der Erdbebengefährdung hingewiesen, die bei 

Planung und Bemessung üblicher Hochbauten gemäß den Technischen 

Baubestimmungen des Landes NRW mit DIN 4149:2005-04 "Bauten in deut-

schen Erdbebengebieten" zu berücksichtigen ist. 

 

Die Erdbebengefährdung wird in DIN 4149:2005 durch die Zuordnung zu 

Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen eingestuft, die anhand 

der Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen der Bun-

desrepublik Deutschland 1 : 350 000, Bundesland Nordrhein-Westfalen (Geo-

logischer Dienst NRW 2006) bestimmt werden. In den Technischen Baube-

stimmungen des Landes Nordrhein-Westfalen wird auf die Verwendung die-

ser Kartengrundlage explizit hingewiesen. 

 

Das hier relevante Planungsgebiet ist folgender Erdbebenzone / geologischer 

Untergrundklasse zuzuordnen: 

 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

 

Ein entsprechender Hinweis 

zur Erdbebengefährdung 

wurde bereits in den Bebau-

ungsplan aufgenommen. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genom-

men. 



Stadt Jüchen, Gemarkung Bedburdyck: 2 / T 

 

Bemerkung: DIN 4149:2005 wurde durch den Regelsetzer zurückgezogen 

und durch die Teile 1, 1/NA und 5 des Eurocode 8 (DIN EN 1998) ersetzt. 

Dieses Regelwerk ist jedoch bislang bauaufsichtlich nicht eingeführt. Anwen-

dungsteile, die nicht durch DIN 4149 abgedeckt werden, sind als Stand der 

Technik zu berücksichtigen. Dies betrifft hier insbesondere DIN EN 1998, Teil 

5 "Gründung, Stützbauwerke und geotechnische Aspekte". 

 

Auf die Berücksichtigung der Bedeutungskategorien für Bauwerke gemäß 

DIN 4149:2005 bzw. Bedeutungsklassen der relevanten Teile von DIN EN 

1998 und der jeweils entsprechenden Bedeutungsbeiwerte wird ausdrücklich 

hingewiesen. 

 

Dies gilt insbesondere z. B. für kulturelle Einrichtungen etc. 

 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

18. Handelsverband Nord-

rhein-Westfalen -  Rhein-

land e. V. 

Region Mönchenglad-

bach & Rhein-Kreis 

Neuss 

- - - 

19. Handwerkskammer 

Düsseldorf 

 

Mit Ihrem Schreiben vom 31. März 2021 baten Sie uns um Stellungnahme zu 

o.g. Bauleitplanung. 

 

Da wir die Belange des Handwerks durch die vorliegende Planung derzeit 

nicht betroffen sehen, beziehen wir zum vorliegenden Planentwurf insoweit 

Stellung, als wir keine Bedenken oder Anregungen vortragen. 

 

Hinsichtlich des erforderlichen Umfangs und Detaillierungsgrades der Um-

weltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB haben wir keine Hinweise. 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genom-

men. 

20. Industrie- und Handels-

kammer Mittlerer Nieder-

rhein Krefeld 

Krefeld - Mönchenglad-

bach - Neuss 

Die Stadt Jüchen beabsichtigt, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 

den Bau eines Bürgerhauses inklusive der erforderlichen Stellplätze an der 

Gubberather Straße zu schaffen. 

 

Nach den der IHK zur Verfügung stehenden Unterlagen und Informationen 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genom-

men. 



bestehen derzeit aus gesamtwirtschaftlicher Sicht keine Bedenken oder An-

regungen gegen die vorliegende Planung. 

21. Jagdgenossenschaft 

Bedburdyck 

- - - 

22. Kreisbauernschaft 

Neuss-

Mönchengladbach e.V 

- - - 

23. Kreispolizeibehörde 

Rhein-Kreis Neuss 

Fachbereich Städtebau-

liche Kriminalprävention 

Die Grundlage für städtebauliche Kriminalprävention bilden wissenschaftliche 

Untersuchungen bei denen ein enger Zusammenhang zwischen der Stadt-

planung bzw. der Gestaltung von Gebäuden und der Kriminalitätsentwicklung 

bzw. Kriminalitätsfurcht festgestellt wurde. 

 

Ziel der städtebaulichen Kriminalprävention ist es Kriminalität mindernde 

Rahmenbedingungen zu schaffen und dadurch allen Bürgerinnen und Bür-

gern ein angstfreies und sicheres Leben zu ermöglichen und ihr Sicherheits-

empfinden positiv zu beeinflussen. 

 

Gefahrenanalyse 

 

Die Prüfung der Planungsunterlagen zur Vermeidung kriminalitätsfördernder 

Aspekte hat keine grundsätzlichen Bedenken ergeben. Bei der Ausführung 

sind einige allgemeine Anregungen der städtebaulichen Kriminalitätspräven-

tion zu beachten. 

 

Sollten die aufgezeigten Empfehlungen zu kriminalpräventiven Maßnahmen 

gesetzliche Vorschriften berühren, hat die Beachtung der gesetzlichen Vor-

schriften grundsätzlich Vorrang. 

 

Allgemeine Sicherungsempfehlungen 

 

Gestaltung und Pflege des Umfeldes 

 

Um Sichtbeziehungen nicht zu beeinträchtigen sollten Flächen und Wege gut 

überschaubar sein und nach Möglichkeit geradlinig geführt werden. Nischen, 

Ecken, Winkel, Mauervorsprünge und breite Säulen sind zu vermeiden. Zu-

dem müssen Flächen und Wege bei Dunkelheit dauerhaft und ausreichend 

hell (mind. 20 Lux) beleuchtet sein. 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

 

Gefahrenanalyse 

Die allgemeinen Präven-

tionshinweise sind bekannt 

und sind überwiegend Auf-

gabe der Bauausführung. 

 

Allgemeine Sicherungs-

empfehlungen 

Die allgemeinen Siche-

rungsempfehlungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

 

Verkehrsunfallprävention 

Der Hinweis wird zur Kennt-

nis genommen. Eine Prüfung 

hinsichtlich verkehrsunfall-

vermeidender Aspekte ist im 

Rahmen der Aufstellung des 

Bebauungsplans nicht vor-

gesehen und wird bei Bedarf 

im Rahmen der Bauausfüh-

rung durchgeführt. 

 

Einbruchschutz 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. Der 

Hinweis zum Einbruchschutz 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genom-

men. 



 

Öffentliche, halböffentliche und private Flächen sollten durch symbolische 

oder reale Barrieren (niedrige Hecken, Einfriedungen, unterschiedliche Bo-

denbeläge) deutlich voneinander abgegrenzt werden, eine klare Nutzungs-

zuweisung sollte erkennbar sein. Beschilderungen und Leitsysteme mit Be-

schriftung oder Symbolen erleichtern die Orientierung 

 

Um für ein anhaltend gutes subjektives Sicherheitsgefühl zu sorgen, müssen 

Flächen und Wege dauerhaft gepflegt und sauber gehalten werden. Illegale 

Abfallbeseitigung, Schmierereien (Graffiti), zerstörte Beleuchtungsanlagen 

oder andere Sachschäden sind zeitnah zu beseitigen bzw. reparieren. Es 

sind in ausreichender Anzahl Mülleimer und Hundekotbeutelspender aufzu-

stellen. Bei Ausstattungsgegenständen (Beleuchtung, Bestuhlung etc.) sind 

Vandalismus resistente Materialien zu verwenden. 

 

Um das Lagern unerwünschter Personengruppen zu verhindern, sollten Sitz-

gelegenheiten so ausgeführt werden, dass sie zum Liegen ungeeignet sind. 

Dies kann bspw. durch Armlehnen mit einem Abstand von 60 cm erreicht 

werden. 

 

Bepflanzung 

 

Um Sichtbeziehungen nicht zu beeinträchtigen sollten auf öffentlichen bzw. 

halböffentlichen Flächen nur niedrige Büsche (max. 80 cm) und hochstämmi-

ge Bäume (mind. 2 m) gepflanzt werden. Bepflanzungen sollten zudem erst 

ab 2 m Wegabstand vorgenommen werden, wuchernde Begrünung ist zu-

rückzuschneiden. 

 

Verkehrswege 

 

Für eine gegenseitige Einsehbarkeit sollten Kfz.-, Rad- und Fußwege ge-

meinsam erschlossen werden. Durch verschiedene Bodenbeläge, Farbge-

bung o. ä. sind die unterschiedlichen Nutzungen deutlich voneinander zu 

trennen. Sackgassen sind für Fuß- und Radwege zu öffnen. Straßen, Wege 

und Grünflächen sind barrierefrei zu gestalten. 

 

Der Verkehrsraum ist ohne Blendwirkung und Dunkelzonen ausreichend zu 

beleuchten. Um für gutes subjektives Sicherheitsgefühl zu sorgen, sollten das 

Verhalten und der Gesichtsausdruck einer anderen Person auf mindestens 4 

ist bereits Bestandteil des 

Bebauungsplans. 



m Entfernung erkennbar sein. 

 

Verkehrsunfallprävention 

 

Hinsichtlich der Prüfung unfallvermeidender Aspekte wenden Sie sich im 

Bedarfsfall bitte selbständig an den Fachbereich Unfallauswertung/ Verkehrs-

raumplanung bei der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss. Sie erhalten 

von dort ggf. eine gesonderte Stellungnahme. 

 

Einbruchschutz 

 

Nicht nur der Einbruch in eine Wohnung oder eines Einzel- oder Doppelhau-

ses ist für viele Menschen ein schockierendes Ereignis. Neben dem finanziel-

len Verlust und den angerichteten Schäden, bleibt bei vielen Menschen ein 

Gefühl der Unsicherheit zurück. 

 

Die meisten herkömmlichen Fenster und Türen bieten keinen ausreichenden 

Schutz vor Einbruch. Deshalb empfiehlt die Polizei: 

 

Bei Fenstern und Fenstertüren im Erdgeschoss und Fenstern und Fenstertü-

ren, die über Balkone, Vordächer, Anbauten, Feuerleitern usw. leicht erreich-

bar sind, sowie bei Eingangstüren und Nebeneingangstüren sind grundsätz-

lich einbruchhemmende Elemente gemäß DIN EN 1627 mindestens in der 

Widerstandsklasse RC 2 dringend zu empfehlen. 

 

 

Ggf. sollten Objekte zusätzlich mit elektronischer Sicherheitstechnik (Ein-

bruch-, Überfallmeldeanlagen, Videoüberwachung) ausgestattet werden. 

 

Einbruchschutz ist beim Neubau wesentlich kostengünstiger zu realisieren, 

als in einer späteren Um- oder Nachrüstung. 

 

Zum Thema Einbruchschutz bietet die Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis 

Neuss den Bauherren eine umfangreiche und kostenfreie Beratung an. Eine 

Terminabsprache kann unter den Rufnummern (02131) 300 - 25512/ -25518 

erfolgen. 

 

Um entsprechende textliche Hinweise z.B. im Bebauungsplan wird gebeten. 

Ferner wird angeregt bei Grundstücksverkäufen den Mindeststandard für 



Einbruchschutz durch die Kommune vertraglich festzulegen. 

 

Verteiler für Strom und Kommunikationstechnik sollte durch die Betreiber so 

abgesichert werden, dass Tatvorbereitungshandlungen (Sabotage von Ein-

bruchmeldeanlagen u. a.) wirkungsvoll gehemmt werden. 

24. Kreiswerke Greven-

broich 

Gegen den o. g. Bebauungsplan bestehen von Seiten der Kreiswerke Gre-

venbroich GmbH keine Bedenken, wenn die Belange der Trinkwasserversor-

gung berücksichtigt werden. 

 

Wir gehen davon aus, dass die techn. Regelwerke, wie z.B. die DIN 1998 

Unterbringung von Leitungen und Anlagen in öffentlichen Flächen oder das 

DVGW Merkblatt GW 125 Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle bei 

dem Aufstellen des Bebauungsplanes berücksichtigt wurden. 

 

Bitte informieren Sie die Kreiswerke frühzeitig, welche Firma von Ihnen mit 

den Tiefbauarbeiten für die Erschließung beauftragt wird. 

 

Aus Gründen der Gewährleistung und zur Vermeidung von Behinderungen 

bei der Bauausführung sollte die Leitungsverlegung zusammen mit der Er-

schließungsmaßnahme ausgeführt werden. 

 

Vergeben werden die Arbeiten im Namen und auf Rechnung der Kreiswerke 

Grevenbroich GmbH. Die Bauüberwachung, Abrechnung, Abnahme und 

Überwachung der Gewährleistung für die Verlegung der Wasserleitung er-

folgt durch die Kreiswerke Grevenbroich GmbH. 

 

Aus technischen Gründen bitten wir um Zusendung des Bebauungsplanes im 

DXF-Format im Koordinatensystem ETRS_1989_UTM_Zone_32N_8Stellen. 

 

Für evtl. Rückfragen stehe ich Ihnen als zuständiger Ansprechpartner gerne 

zur Verfügung. 

 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

 

Die technischen Regelwerke 

sind bekannt und werden im 

Rahmen der Ausführungs-

planung berücksichtigt. 

 

Sollten Erschließungsmaß-

nahmen erforderlich sein, 

wird die Durchführung 

rechtszeitig mit den Kreis-

werken und allen anderen 

betroffenen Versorgungsun-

ternehmen koordiniert. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genom-

men. 



 



 



 



 



25. Landesbetrieb Straßen-

bau NRW, Hauptabtei-

lung 2-Planung 

- - - 

26. Landesbetrieb Straßen-

bau NRW, HS Mönchen-

gladbach 

Regionalniederlassung 

Niederrhein / Hauptsitz 

Mönchengladbach 

Es bestehen vom Grundsatz her keine Bedenken aus Sicht der hiesigen 

Niederlassung.  

 

Ich weise jedoch darauf hin, dass gegenüber dem Landesbetrieb Straßen-

bau, weder jetzt noch in Zukunft aus dieser Planung Ansprüche 

auf aktiven und/oder passiven Lärmschutz oder ggfls. erforderlich werdende 

Maßnahmen bzgl. der Schadstoffausbreitung geltend gemacht werden kön-

nen. 

Außerdem wird auf das Problem der Schallreflektion hingewiesen. 

 

Sollten Rückfragen bestehen, stehe ich Ihnen unter nachfolgenden Kontakt-

daten zur Verfügung und verbleibe 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genom-

men. 

27. Landesbetrieb Straßen-

bau NRW, Regionalnie-

derlassung Niederrhein 

Abteilung 4 - Planungen 

Dritter 

- - - 

28. Landesbüro der Natur-

schutzverbände NRW: 

BUND 

- - - 

29. Landesbüro der Natur-

schutzverbände NRW: 

NABU 

- - - 

30. Landwirtschaftskammer 

NRW: Kreisstellen 

Rhein-Erft-Kreis, Rhein-

Kreis Neuss, Rhein-

Sieg-Kreis 

- - - 

31. LVR: Amt für Boden-

denkmalpflege im Rhein-

land 

- - - 



32. LVR: Amt für Denkmal-

pflege im Rheinland 

Abtei Brauweiler 

- - - 

33. NEW Netz GmbH - - - 

34. NEW Netz GmbH  

Grundsatzplanung 

Rhein-Kreis-Neuss 

- - - 

35. PVG GmbH 

Resources Service & 

Management 

- - - 

36. Rhein-Kreis-Neuss: Der 

Landrat 

Ich habe die im Betreff genannte Planung aus wasser-, altlasten-, boden-

schutz-, Immissionsschutz- und naturschutzrechtlicher sowie aus gesund-

heitsbehördlicher Sicht geprüft. Im Einzelnen nehme ich wie folgt Stellung: 

 

Wasserwirtschaft 

 

Gegen die Aufstellung des vorgenannten Bebauungsplanes bestehen keine 

Bedenken. 

 

Bodenschutz und Altlasten 

 

Ich verweise auf meine Bedenken im Rahmen der 28. Flächennutzungs-

planänderung "Bürgerhaus Gierath/Gubberath, Gubberather Straße". 

 

Sollten sich diese Bedenken im B-Plan-Verfahren nicht durchsetzen, bitte ich 

die Flächenversiegelung auf das absolut notwendige Maß zu reduzieren und 

um Beachtung der nachfolgenden Hinweise: 

- Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen 

sowie bei wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche aus-

gehoben wird, ist nach § 202 Baugesetzbuch (BauGB) in nutzbarem Zu-

stand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen. 

- Beim Ausbau der Böden, bei Trennung des Ober- und Unterbodens 

sowie der Bodenschichten unterschiedlicher Eignungsgruppen sowie bei 

der Zwischenlagerung des Bodenmaterials ist DIN 19731 zu beachten. 

- Im Plangebiet werden laut Digitaler Bodenbelastungskarte des Rhein-

Kreises Neuss sämtliche Vorsorgewerte nach Bundes-

Die Stellungnahme wird 

berücksichtigt. 

 

Bodenschutz und Altlasten: 

Das Bürgerhaus wird in einer 

Fläche errichtet, welche 

heute bereits anthropogen 

genutzt und zum Teil versie-

gelt ist. Die Flächen, welche 

heute landwirtschaftlich 

genutzt werden, sollen auch 

weiterhin weitestgehend von 

Bebauung freigehalten wer-

den. Ein Hinweis zum Bo-

denschutz ist in den Bebau-

ungsplan aufgenommen 

worden. 

 

Immissionsschutz: 

Im Rahmen der Aufstellung 

des Bebauungsplans Nr. 075 

wurde eine schalltechnische 

Untersuchung durchgeführt. 

Dabei wurden die Grillhütte 

sowie der Schützenplatz 

berücksichtigt. Die Untersu-

Die Stellungnahme wird 

berücksichtigt. 



Bodenschutzverordnung (BBodSchV) eingehalten. Treten jedoch im 

Rahmen von Erdbauarbeiten Auffälligkeiten auf, ist unverzüglich die Un-

tere Bodenschutzbehörde zu informieren. Auffälligkeiten können sein: 

o geruchliche und/oder farbliche Auffälligkeiten, die durch menschli-

chen Einfluss bewirkt wurden, z.B. durch die Versickerung von 

Treibstoffen oder Schmiermitteln, 

o strukturelle Veränderungen des Bodens, z.B. durch die Einlagerung 

von Abfällen. 

 

Immissionsschutz 

 

Hinsichtlich des anlagenbezogenen Immissionsschutzes werden gemäß § 4 

Abs. 1 und Abs. 2 BauGB i.V.m. der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz 

(ZustVU) die folgenden Anregungen zum Bebauungsplanverfahren Nr. 075, 

Bürgerhaus Gierath/Gubberath, Stadt Jüchen, gegeben. 

 

Mit dem Bebauungsplan soll die planungsrechtliche Grundlage für die Errich-

tung eines Bürgerhauses geschaffen werden. Dabei handelt es sich um eine 

Freizeitanlage nach der Freizeitlärmrichtlinie NRW. Gemäß Begründung ist 

eine immissionsschutzrechtliche Machbarkeitsstudie erstellt worden, welche 

den Nachweis erbringen soll, dass mit dem Vorhaben keine immissions-

schutzrechtlichen Konflikte erzeugt werden. Diese ist den Unterlagen nicht 

beigefügt. 

 

Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht kann daher zu dem Bebauungsplan 

keine Stellungnahme erfolgen, da eine Prüfung aufgrund fehlender Unterla-

gen nicht möglich ist. 

 

Für den Bebauungsplan ist ein schalltechnisches Gutachten eines anerkann-

ten Sachverständigen zu erstellen. Eine Standorteinschätzung reicht insofern 

nicht aus. Dieses ist aufgrund der Geräuschart auf der Grundlage der Frei-

zeitlärmrichtlinie des Landes NRW zu erstellen. Ich weise daraufhin, dass 

hier mit dem Schützenplatz und der benachbarten Grillhütte ebenfalls Frei-

zeitanlagen vorhanden sind, die in dem Gutachten als Vorbelastung berück-

sichtigt werden müssen. 

 

Hinweis: 

 

Der in der Begründung Kap. 5.1 abgebildete Ausschnitt eines Plans mit Im-

chung kommt zu dem Er-

gebnis, dass die Errichtung 

des Bürgerhauses Gierath/ 

Gubberath aus immissions-

schutzrechtlicher Sicht mög-

lich ist, sofern die im Gutach-

ten aufgeführten Maßnah-

men (z.B. Errichtung einer 

Lärmschutzwand, Verlage-

rung der Grillhütte) umge-

setzt werden. Die erforderli-

chen Festsetzungen wurden 

im Rahmen des Bebauungs-

plans getroffen. Bzgl. der 

Verlagerung der Grillhütte 

wurde eine bedingte Fest-

setzung in den Bebauungs-

plan übernommen. Somit ist 

die Inbetriebnahme des 

Bürgerhauses erst zulässig, 

wenn die Grillhütte an den 

neuen Standort verlegt oder 

die Nutzung der Grillhütte 

am derzeitigen Standort 

eingestellt wird. 

 

Naturschutz und Land-

schaftspflege: 

Die Anregungen bzgl. der 

Festsetzungen zur Anpflan-

zung wurden berücksichtigt. 

Zur Offenlege wurde die 

Pflanzliste entsprechend 

überarbeitet. 

 

Brandschutz: 

Die Stellungnahme bzgl. des 

Brandschutzes wird zur 

Kenntnis genommen. Die 



missionsdaten (Abbildung 8) ist bereits insofern nicht plausibel, als dass der 

dem jeweiligen Gebiet zugeordnete Immissionswert am Tag, den gebietsbe-

zogenen Immissionsrichtwert um 5 dB(A) überschreitet. 

 

Der Abstand von Gebäuden zur Freileitung ist ausreichend eingeplant. 

 

Naturschutz und Landschaftspflege 

 

Da die Anpflanzungen gem. Ziff. 6 der Festsetzungen in der freien Land-

schaft liegen werden, sind gem. § 40 BNatSchG folgende Arten nicht zuläs-

sig: Lonicera xylosteum, Amelanchier ovalis, Ligustrum vulgare, Sambucus 

racemosa. 

 

Bei Salix triandra ist folgendes zu beachten: Es bestehen Vorkommen von 

seltenen Unterarten mit abweichenden ökologischen Ansprüchen (zum Bei-

spiel Gebirgs- oder Küstensippen), deren Verbreitung teilweise ungenügend 

geklärt ist. Verwechslung bei Ernte und Ausbringung ausschließen, keine 

seltene Unterart pflanzen. Bei Rosa canina besteht Verwechslungsgefahr mit 

verwandter, ähnlicher Sippe; Verwechslung bei Ernte und Ausbringung aus-

schließen. Bei Salix aurita rege ich an zu prüfen, ob der Standort geeignet ist. 

 

Brandschutz 

 

Gegen den o.g. Bebauungsplan in vorliegender Form bestehen aus brand-

schutzrechtlicher Sicht keine Bedenken, wenn folgendes beachtet wird: 

1. Die Grundstücke bzw. Gebäude müssen in einer solchen Breite an eine 

befahrbare Verkehrsfläche grenzen oder von dieser einen gradlinigen 

Zugang oder eine Zufahrt haben, so dass der Einsatz von Lösch- und 

Rettungsgeräten wie unter § 5 der BauO 2018 NRW und der DIN 14 090 

-Flächen für die Feuerwehr- jederzeit gewährleistet ist. 

Hierbei wird besonders darauf hingewiesen, dass die Straßen nicht als 

bloße Zufahrt, sondern in den bebauten Bereichen auch als Aufstellflä-

che gesehen werden muss. Die Mindestbreite der Fahrbahn ist daher bei 

Gebäuden der Gebäudeklasse 1, 2 und 3 (Fußboden des obersten Auf-

enthaltsraumes max. 7 m über der angrenzenden Geländeoberfläche) 

mit min. 4 m festzulegen. 

2. Die Löschwasserversorgung ist entsprechend dem Arbeitsblatt W 405 

des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches - DVGW - mit min. 

96m³/h (1.600 l/min) sicherzustellen. Hierbei darf die Entfernung zur ers-

brandschutzrechtlichen Best-

immungen sind im Rahmen 

der Bauausführung zu be-

rücksichtigen und wird an die 

entsprechende Stelle weiter-

geleitet. In unmittelbarer 

Nähe des Bauvorhabens 

sind zwei Hydranten in je-

weils weniger als 100 m 

Entfernung vorhanden. 



ten Wasserentnahmestelle 150 Meter nicht überschreiten. Unterflurhyd-

ranten sind entsprechend zu kennzeichnen und dürfen weder zugestellt 

noch zugeparkt werden können. 

3. Die Gestaltung des öffentlichen Verkehrsraumes, insbesondere bei 

Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung, ist so vorzunehmen, dass der 

Einsatz von Feuerlösch- und Rettungsfahrzeugen jederzeit ohne Schwie-

rigkeiten möglich ist. Die Straßen müssen daher im Hinblick auf Abmes-

sungen, Verkehrsführung und Einbau von Hindernissen so gestaltet 

werden, dass die nachstehend aufgeführten Risiken vermieden werden: 

- Durch regelwidriges Parken anderer Verkehrsteilnehmer außerhalb 

der ausgewiesenen Stellplätze, muss immer noch eine Zu- bzw. 

Durchfahrt für Feuerlösch- und Rettungsfahrzeuge von mindestens 3 

m Breite jederzeit gewährleistet sein. 

- Bei Einbau von Schwellen- und Rüttelstrecken besteht die Gefahr 

einer zusätzlichen Schädigung bei Transporten von Notfallpatienten 

im Rettungsdienst. 

- Selbst bei kleinsten Geschwindigkeiten kann der Verletzte ein zu-

sätzliches Transporttrauma erleiden, zumindest empfindet er ver-

stärkt Schmerzen. 

- Die Hindernisse stehen dem Ziel eines möglichst schonenden Ver-

letztentransports daher eindeutig entgegen. 

- Bauliche Hindernisse quer zur Fahrbahn zwingen Großfahrzeuge 

der Feuerwehr zur Einhaltung der Schrittgeschwindigkeit. Zeitverzö-

gerungen im Einsatzfall, insbesondere bei der Menschenrettung sind 

daher unvermeidlich. 

4. Für den Bereich der Straßen mit Gebäuden der Gebäudeklasse 4 und 5 

(Fußboden des obersten Aufenthaltsraumes mehr als 7 m über der Ge-

ländeoberfläche) ist zu beachten, dass für den Einsatz des Hubrettungs-

fahrzeuges die Fahrbahn eine Mindestbreite von 3,50 m haben muss. 

Zusätzlich muss, um den Hubrettungssatz (Leiterpark) ausschwenken zu 

können, entlang der den Gebäuden abgewandten Seite ein mindestens 

2 m breiter Geländestreifen frei von festen Hindernissen bleiben. 

Dieser Streifen darf keinesfalls ein Parkstreifen sein, da der Leiterpark 

von hinten bestiegen werden muss. Allenfalls können in diesem Streifen 

einzelne Bäume hingenommen werden, die voneinander einen Abstand 

von mindestens 10 m haben. 

 

Eine Aufstellfläche für Hubrettungsfahrzeuge muss nach DIN 14 090 

min. 5 Meter breit sein. 



 

5. Bei der etwaigen Errichtung einer Versammlungsstätte muss die SBau-

VO NRW beachtet werden. 

37. RWE Power AG Abt. 

POJ-LN 

- - - 

38. Stadt Bedburg: Fach-

dienst 5 - Stadtplanung, 

Bauordnung, Wirt-

schaftsförderung -  

Wir bedanken uns für die Beteiligung an dem oben genannten Verfahren. 

Von Seiten der Stadt Bedburg bestehen keine Bedenken gegen die Planun-

gen. Wir wünschen viel Erfolg bei dem weiteren Verfahren. 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genom-

men. 

39. Stadt Erkelenz: Pla-

nungsamt 

- - - 

40. Stadt Grevenbroich FB 

61 Stadtplanung Bau-

ordnung 

- - - 

41. Stadt Jüchen: Amt für 

Schulen, Kultur und 

Sport 

- - - 

42. Stadt Jüchen: Amt für 

öffentliche Infrastruktur 

Im Rahmen der Behördenbeteiligung wurde das o.g. Bebauungsplanverfah-

ren hinsichtlich der Belange des kommunalen Straßenbaus und der Abwas-

serentsorgung betrachtet. Es bestehen keine Bedenken gegen den geplanten 

Bebauungsplan Nr. 075 "Bürgerhaus Gierath/Gubberath, Gubberather Stra-

ße". 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genom-

men. 

43. Stadt Jüchen: Amt für 

öffentliche Infrastruktur 

- Abwasserbetrieb 

- - - 

44. Stadt Jüchen: Bauauf-

sicht 

- - - 

45. Stadt Jüchen: Ord-

nungsamt - Brandschutz 

Gegen den o. g. Bebaungsplan in der vorliegender Form bestehen aus 

brandschutztechnischer Sicht keine Bedenken. 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genom-

men. 

46. Stadt Jüchen: Ord- Aus verkehrstechnischer und -rechtlicher Sicht bestehen keine Bedenken. Die Stellungnahme wird zur Die Stellungnahme wird 



nungsamt - Verkehr  Kenntnis genommen. zur Kenntnis genom-

men. 

47. Stadt Korschenbroich: 

Stadtplanung und Bau-

ordnung 

- - - 

48. Stadt Mönchenglad-

bach: FB 61 - Stadtent-

wicklung und Planung 

- - - 

49. Telefonica Germany 

GmbH & Co. OHG - 

Nürnberg 

Die Überprüfung Ihres Anliegens ergab, dass keine Belange von Seiten der 

Telefónica Germany GmbH & Co. OHG zu erwarten sind. 

Zur besseren Visualisierung erhalten Sie beigefügt zur E-Mail ein digitales 

Bild. Das Plangebiet ist im Bild mit einer dicken roten Linie eingezeichnet. 

 

 
 

Sollten sich noch Änderungen der Planung / Planungsflächen ergeben, so 

würden wir Sie bitten uns die geänderten Unterlagen zur Verfügung zu stel-

len, damit eine erneute Überprüfung erfolgen kann. 

 

Bei Fragen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genom-

men. 



50. Verkehrsverbund Rhein-

Ruhr AöR (VRR) 

Nahverkehrsmanage-

ment 

- - - 

51. Vodafone GmbH, West Wir bedanken uns für Ihre Mail und nehmen dazu wie folgt Stellung:   

 

In den von Ihnen angegebenen Planungsbereichen befinden sich KEINE 

Glasfaserleitungen und Kabelschutzrohre der: 

 

Firma Vodafone GmbH (ehem. ISIS / ehem. Arcor AG & Co. KG) 

 

Der Leitungsbestand der Vodafone NRW (ehem. Unitymedia) und Vodafone 

Kabeldeutschland müssen separat angefragt werden. 

 

Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass Vodafone für die Richtig-

keit der Angaben gemieteter Fremdtrassen keine Gewährleistung überneh-

men kann. 

 

E-Mail: TDRA-W.Dortmund@Ratingen.com 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen.  

 

Die Vodafone NRW GmbH 

wurde im Verfahren beteiligt. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genom-

men. 

52. Vodafone NRW GmbH 

ehemals Unitymedia 

Vielen Dank für Ihre Informationen. 

 

Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände. 

 

Eigene Arbeiten oder Mitverlegungen sind nicht geplant. 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte geben Sie dabei 

immer unsere obenstehende Vorgangsnummer an. 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genom-

men. 

53. Westnetz GmbH:  Regi-

onalzentrum Neuss - 

Netzplanung 

Dokumentation und 

Liegenschaften 

- - - 

54. Westnetz GmbH DRW-S-

LK-TM 

Spezialservice Strom 

Der Geltungsbereich des o. g. Bauleitplanes liegt teilweise im 2 x 20,00 m = 

40,00 m breiten Schutzstreifen der im Betreff genannten Hochspannungsfrei-

leitung. 

 

Die Stellungnahme wird 

berücksichtigt.  

 

Der Leitungsverlauf mit Lei-

Die Stellungnahme wird 

berücksichtigt. 



Den Leitungsverlauf mit Leitungsmittellinie, Maststandorten und Schutzstrei-

fengrenzen ist in den zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes im Maßstab 

1 : 500 vom 04.03.2021 eingetragen. Sie können diesen aber auch unserem 

beigefügten Lageplan im Maßstab 1 : 2000 entnehmen. Wir weisen in diesem 

Zusammenhang drauf hin, dass sich die tatsächliche Lage der Leitung aus-

schließlich aus der Örtlichkeit ergibt. 

 

Dem. o. g. Bauleitplan stimmen wir unter folgenden Bedingungen zu: 

- Die Hochspannungsfreileitung wird mit Leitungsmittellinie, Maststandor-

ten und Schutzstreifengrenzen nachrichtlich im zeichnerischen Teil des 

Bebauungsplanes dargestellt. 

- Der Schutzstreifen der Hochspannungsfreileitung wird von jeglicher 

Bebauung freigehalten. 

- Im Schutzstreifen der Leitung dürfen nur solche Anpflanzungen vorge-

nommen werden, die eine Endwuchshöhe von maximal 4,00 m errei-

chen. Als Anlage ist beispielhaft eine Gehölzliste mit entsprechenden 

Endwuchshöhen beigefügt. 

 

Um die Maste herum muss jedoch eine Fläche mit einem Radius von 

15,00 m von jeglicher Bebauung und Bepflanzung freigehalten werden. 

Dieser Bereich kann teilweise als Parkplatz oder Stellplatzfläche genutzt 

werden. Bei solch einer Nutzung ist der Mast durch geeignete Maßnah-

men gegen versehentliches Anfahren zu sichern. 

 

Durch höherwachsende Gehölze, die in den Randbereichen bzw. außer-

halb der Leitungsschutzstreifen angepflanzt werden, besteht die Gefahr, 

dass durch einen eventuellen Baumumbruch die Hochspannungsfreilei-

tung beschädigt wird. Aus diesem Grund bitten wir Sie zu veranlassen, 

dass in diesen Bereichen Gehölze zur Anpflanzung kommen, die in den 

Endwuchshöhen gestaffelt sind. Anderenfalls wird eine Schutzstreifen-

verbreiterung erforderlich. 

 

Sollten dennoch Anpflanzungen oder sonstiger Aufwuchs eine die Lei-

tung gefährdende Höhe erreichen, ist der Rückschnitt durch den Grund-

stückseigentümer/der Bauherr der vorgenannten Verpflichtung trotz 

schriftlicher Aufforderung und Setzen einer angemessenen Frist nicht 

nach, so ist die Westnetz GmbH berechtigt, den erforderlichen Rück-

schnitt zu Lasten des Eigentümers/des Bauherrn durchführen zu lassen. 

 

tungsmittellinie, Maststandort 

und Schutzstreifengrenzen 

wurde in den Bebauungsplan 

übernommen. 

 

Bzgl. der maximalen Höhe 

von Anpflanzungen innerhalb 

des Schutzstreifens wurde 

ein Anpflanzgebot in den 

Bebauungsplan übernom-

men. 

 

Fläche mit einem Radius von 

15,00 m um den Mast herum 

wurde in den Bebauungsplan 

übernommen. Es wurde 

festgesetzt, dass dieser 

Bereich von jeglicher Be-

bauung und Bepflanzung 

freizuhalten ist. 

 

Der Hinweis bzgl. Bauvorha-

ben im Schutzstreifen der 

Leitung wurde in den Be-

bauungsplan aufgenommen. 



Die Leitung und die Maststandorte müssen jederzeit zugänglich bleiben, 

insbesondere ist eine Zufahrt auch für schwere Fahrzeuge zu gewähr-

leisten. Alle die Hochspannungsfreileitung gefährdenden Maßnahmen 

sind untersagt. 

 

- Im Textteil des Bebauungsplanes wird folgender Hinweis aufgenommen: 

"Von den einzelnen ggf. auch nicht genehmigungspflichtigen Bauvorha-

ben im Schutzstreifen der Leitung bzw. in unmittelbarer Nähe dazu sind 

der Westnetz GmbH Bauunterlagen (Lagepläne und Schnittzeichnungen 

mit Höhenangaben in m über NN) zur Prüfung und abschließenden Stel-

lungnahme bzw. dem Abschluss einer Vereinbarung mit dem Grund-

stückseigentümer/Bauherrn zuzusenden. Alle geplanten Maßnahmen 

bedürfen der Zustimmung der Westnetz GmbH." 

 

Wir bitten Sie, unsere v. g. Auflagen in den Bebauungsplan zu übernehmen 

und uns weiter am Verfahren zu beteiligen. 

 

Diese Stellungnahme betrifft nur die von uns betreuten Anlagen des 110-kV-

Netzes. 

 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 



 





 

 


